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Das Ergebnis im Überblick 


Am 25. Juli 2010 waren die Heidelberger Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, sich 
beim Bürgerentscheid zur Erweiterung der Stadthalle zu beteiligen. Die konkrete Frage lau
tete: 

Soll die Stadt Heidelberg einen Anbau oder Neubau für ein  
erweitertes Kongresszentrum an der Stadthalle errichten? 

Bei dem Bürgerentscheid waren insgesamt 101.237 Personen stimmberechtigt. Von die
sen gaben 39.346 Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme ab. Dies entspricht einer Beteili
gung von 38,9 Prozent. 111 Stimmen waren ungültig (0,3 Prozent), 39.235 gültig (99,7 
Prozent). 12.911 Personen (32,9 Prozent) votierten für einen Anbau oder Neubau an der 
Stadthalle, 26.324 Wahlberechtigte (67,1 Prozent) lehnten dies ab. Damit sprach sich eine 
eindeutige Mehrheit der Stimmberechtigten gegen einen Anbau oder Neubau für ein er
weitertes Kongresszentrum an der Stadthalle aus. 

Nach § 21 der Gemeindeordnung für das Land Baden-Württemberg muss die Abstim
mungsmehrheit mindestens 25 Prozent aller Stimmberechtigten betragen. Die Mindest
stimmenzahl betrug 25.310 Stimmen. Dieses Quorum wurde beim Bürgerentscheid am 25. 
Juli 2010 um über 1.000 Stimmen übertroffen. Damit hat der Bürgerentscheid die Wirkung 
eines endgültigen Beschlusses des Gemeinderats. Er kann innerhalb von drei Jahren nur 
durch einen neuen Bürgerentscheid abgeändert werden. 

Eine Übersicht zum Abstimmungsergebnis des Bürgerentscheids zum Anbau oder Neu
bau für ein erweitertes Kongresszentrum an der Stadthalle bietet Abbildung 1. 

Abbildung 1: Ergebnis des Bürgerentscheids für die Erweiterung der Stadthalle 2010 
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1.	 Einleitung 

Der vorliegende Berichtsband be
schreibt und analysiert das Abstimmungs
ergebnis des Bürgerentscheids zur Erwei
terung der Stadthalle zu einem modernen 
Kongresszentrum. In einem durch Karten, 
Tabellen und Abbildungen illustrierten 
Textteil werden das Gesamtergebnis so
wie die Ergebnisse in den Stadtteilen dar
gestellt und kommentiert. Detaillierte Er
gebnisse auf Wahlbezirksebene sind dem 
Tabellenanhang zu entnehmen.1 

2.	 Bürgerbegehren und
Bürgerentscheid in
Baden-Württemberg 

Entsprechend der Verfassungsordnung 
und ausgeübter Praxis dominiert in der 
Bundesrepublik Deutschland die politische 
Organisation der repräsentativen Demo
kratie. 

Seit der Gründung 1952 verfügt das 
Bundesland Baden-Württemberg aber 
über direktdemokratische Elemente in der 
Landesverfassung, vor allem aber in der 
Gemeindeordnung.2 In einem bundeswei
ten Vergleich wird Baden-Württemberg 
deshalb häufig als „Mutterland direkter 
Demokratie“ bezeichnet.3 

Die direktdemokratischen Möglichkei
ten in Baden-Württemberg sind allerdings 
allein auf kommunaler Ebene von fakti

1 Bei einem Bürgerentscheid handelt es sich recht
lich gesehen nicht um eine Wahl, sondern um 
eine Abstimmung. Zum besseren Verständnis 
werden der vertraute Begriff „Wahl“ und die 
davon abgeleiteten Begriffe synonym zum Begriff 
„Abstimmung“ verwendet. 
2 Vgl. Hans-Georg Wehling, Direkte Demokratie in 
Baden-Württemberg, in: Andreas Kost (Hrsg.), 
Direkte Demokratie in den deutschen Ländern, 
Wiesbaden 2005, S. 14-28. 
3 Vgl. Andreas Kost, Direkte Demokratie, Wiesba
den 2008, S. 41. 

scher Bedeutung. Nur auf Gemeindeebe
ne haben die Bürger bislang von der 
Möglichkeit Gebrauch gemacht, in den 
politischen Entscheidungsprozess einzu
greifen. 

In der Gemeindeordnung Baden-
Württemberg (§ 21) lassen sich zwei 
Möglichkeiten unterscheiden, einen Bür
gerentscheid zu initiieren. 

Der Gemeinderat kann einen Bürger-
entscheid in die Wege leiten, wenn er mit 
zwei Drittel seiner Mitglieder beschließt, 
den Bürgern eine Angelegenheit zur Ent
scheidung vorzulegen. 

Die Bürger können mittels eines Bür
gerbegehrens eine solche Delegation der 
Entscheidungsbefugnis aber auch erzwin
gen. Dafür müssen mindestens zehn Pro
zent der Abstimmungsberechtigten das 
Bürgerbegehren unterstützen, wobei für 
einzelne Gemeindegrößenklassen be
stimmte Höchstgrenzen festgelegt sind. In 
Heidelberg, rund 145.000 Einwohner, 
müssen nach der Gemeindeordnung Ba
den-Württemberg 10.000 Bürger das 
Bürgerbegehren unterschreiben. 

Ferner muss ein Bürgerbegehren 
schriftlich eingereicht werden; richtet es 
sich gegen einen Beschluss des Gemein
derats, muss es innerhalb von sechs Wo
chen nach der Bekanntgabe des Beschlus
ses eingereicht sein. Das Bürgerbegehren 
muss die zur Entscheidung zu bringende 
Frage, eine Begründung und einen nach 
den gesetzlichen Bestimmungen durch
führbaren Vorschlag für die Deckung der 
Kosten der verlangten Maßnahme enthal
ten. Über die Zulässigkeit eines Bürgerbe
gehrens entscheidet der Gemeinderat. 

Die Forschungsstelle Bürgerbeteiligung 
und Direkte Demokratie am Institut für 
Politikwissenschaft der Philipps-Universität 
Marburg hat für den Zeitraum 1956 bis 
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Juli 2010 insgesamt 678 Bürgerbegehren 
in Baden-Württemberg erfasst.4 Davon 
wurden über 530 Bürgerbegehren in 
Gemeinden bis 50.000 Einwohner einge
leitet. 

Liegt zu einer Angelegenheit des Wir
kungskreises der Gemeinde, für die der 
Gemeinderat zuständig ist, ein zulässiges 
Bürgerbegehren vor, dann hat der Ge
meinderat die Zulässigkeit eines Bürger
entscheides zu einer politischen Sachfrage 
festzustellen. Allerdings ist ein Bürgerent
scheid nicht zu allen politischen Fragen 
möglich. Nach § 21 der Gemeindeord
nung Baden-Württemberg ist ein Bürger-
entscheid über Weisungsaufgaben und 
Angelegenheiten, die kraft Gesetzes dem 
(Ober-)Bürgermeister obliegen, Fragen 
der inneren Organisation der Gemeinde
verwaltung, die Rechtsverhältnisse der 
Gemeinderäte, des Bürgermeisters und 
der Gemeindebediensteten, die Haus
haltssatzung einschließlich der Wirt
schaftspläne der Eigenbetriebe sowie die 
Kommunalabgaben, Tarife und Entgelte, 
die Feststellung des Jahresabschlusses 
und des Gesamtabschlusses der Gemein
de und der Jahresabschlüsse der Eigenbe
triebe, Bauleitpläne und örtliche Bauvor
schriften sowie über Entscheidungen in 
Rechtsmittelverfahren nicht zulässig. 

Ferner darf ein Bürgerbegehren nur 
Angelegenheiten zum Gegenstand ha
ben, über die innerhalb der letzten drei 
Jahre nicht bereits ein Bürgerentscheid 
auf Grund eines Bürgerbegehrens durch
geführt worden ist. 

Beim Bürgerentscheid wird über die 
zur Abstimmung gestellte Frage mit „Ja“ 
oder „Nein“ entschieden. Die gestellte 
Frage ist dabei in dem Sinne entschieden, 
in dem sie von der Mehrheit der gültigen 

 Siehe Internetseite www.forschungsstelle
direkte-demokratie.de (Stand: 8. August 2010). 

Stimmen beantwortet wurde, sofern die
se Mehrheit mindestens 25 Prozent der 
Stimmberechtigten beträgt. Bei Stimmen
gleichheit gilt die Frage als mit „Nein“ 
beantwortet. Wird das 25-Prozent-
Quorum nicht erreicht, hat der Gemein
derat über die Frage zu entscheiden. Ein 
erfolgreicher Bürgerentscheid hat die 
Wirkung eines endgültigen Beschlusses 
des Gemeinderats. Er kann innerhalb von 
drei Jahren nur durch einen neuen Bür
gerentscheid abgeändert werden. 

Die Erfolgsbedingungen für einen Bür
gerentscheid fasst Hans-Georg Wehling 
zusammen. Demnach setzt ein erfolgrei
cher Bürgerentscheid einen erfolgreichen 
Kommunikations- und Organisationspro
zess voraus. Die Erfolgschancen steigen, 
wenn sich eine „mächtige“ Gruppe – 
eine Partei oder Interessengruppe – die 
Sache zu Eigen macht. Aus denselben 
Gründen – Kommunikation und Organi
sation – folgt, dass mit sinkender Ge
meindegröße die Erfolgschancen steigen. 
Wenn ein Bürgerentscheid in einer Groß
stadt erfolgreich zustande kommen soll, 
muss die Frage, über die abgestimmt 
wird, für alle Bürger sichtbar und ab
schätzbar sein. 

3.	 Bürgerentscheide
in Heidelberg 

Die Abstimmung über die Erweiterung 
der Stadthalle am 25. Juli 2010 war der 
zweite Bürgerentscheid in der Geschichte 
der Stadt Heidelberg. 

Zwei Jahre zuvor, am 13. Juli 2008, 
waren die Bürgerinnen und Bürger aufge
fordert, über den Erhalt der 610 sozialge
bundenen Wohnungen in der 
Emmertsgrundpassage abzustimmen. 
Damals haben sich 22,4 Prozent der 
Wahlberechtigten an der Abstimmung 
beteiligt. Davon stimmten 82,3 Prozent 

3 

4

http:direkte-demokratie.de
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für den Erhalt der Wohnungen, 17,7 Pro
zent votierten für den Verkauf. Da aller
dings das erforderliche 25-Prozent-
Quorum von 25.169 Stimmen nicht er
reicht wurde, kam dem Bürgerentscheid 
keine bindende Kraft zu, so dass die Ent
scheidung letztlich wieder dem Gemein
derat übergeben wurde. Dieser entschied 
am 23. Juli 2008, dass die 610 Wohnun
gen nicht verkauft werden.5 

Im Folgenden werden die Stationen 
des Bürgerentscheids zur Erweiterung der 
Stadthalle knapp zusammengefasst. 

3.1 Vorgeschichte 

Ein Gutachten der Kultur
Congressbau-Consult wies bereits 1989 
auf „Defizite im Bereich der Tagungsor
ganisation“ und „räumliche Probleme bei 
Veranstaltungen und Kongressen“ der 
Heidelberger Stadthalle hin. Seitdem 
wurde nach Lösungen für ein Kongress
zentrum gesucht, das insbesondere hin
sichtlich des Raumkonzepts den heutigen 
Anforderungen entspricht. Mehrere Aus
schreibungen verliefen allerdings ohne 
den gewünschten Erfolg. 

Im April 2008 entscheidet der Ge
meinderat, ein Konferenzzentrum am 
Standort Stadthalle zu verwirklichen. Die
se soll umfassend saniert und durch einen 
Erweiterungsbau ergänzt werden. Der 
Frankfurter Architekt Prof. Christoph 
Mäckler kommt in einer Machbarkeits
studie zu dem Ergebnis, dass eine Erwei
terung der Stadthalle auf der Ostseite 
machbar ist und sich die bestehenden 
logistischen Probleme lösen lassen. 

5 Ausführliche Informationen bietet die Veröffent
lichung „Ergebnisse und Kurzanalyse des Bürger
entscheids Emmertsgrund am 13. Juli 2008 in 
Heidelberg“ des Amts für Stadtentwicklung und 
Statistik der Stadt Heidelberg. 

Im Dezember 2008 gibt der Gemeinde
rat grünes Licht für den Architektenwett
bewerb der Stadthalle. Das Preisgericht 
des Realisierungswettbewerbs „Erweite
rung Stadthalle“ unter dem Vorsitz von 
Prof. Dr. Dr. Werner Durth spricht am 12. 
November 2009 den mit 27.000 Euro 
dotierten ersten Preis dem Entwurf des 
Münchner Architekturbüros Karl & Probst 
zu. „Die Stärke dieser Arbeit liegt in ihrer 
Klarheit und Verständlichkeit“, schreibt 
die international besetzte Jury in ihrer 
Würdigung des Entwurfs. Die Erweite
rung der Stadthalle soll mit einem langge
streckten und schlanken Baukörper auf 
der Ostseite erfolgen. Im März 2010 be
stätigt der Gemeinderat mit 27 zu 14 
Stimmen die Entscheidung des Preisge
richts und beschließt, die Pläne des 
Münchner Architekturbüros weiterzuver
folgen. 

3.2 Bürgerbegehren  

Gegen die geplante Erweiterung der 
Stadthalle bilden sich mehrere Bürgerini
tiativen, die bekannteste: die Bürgerinitia
tive „Erweiterungsbau Stopp“ (Biest). 
Mehr als 18.000 Bürger unterzeichneten 
in einem Bürgerbegehren die Forderung, 
über die Erweiterung der Stadthalle im 
Rahmen eines Bürgerentscheids abstim
men zu lassen. 

Ein Rechtsgutachten der Stuttgarter 
Anwaltskanzlei Quaas & Partner äußert 
allerdings Zweifel an der Zulässigkeit des 
Bürgerbegehrens, da verschiedene Aus
sagen der Bürgerinitiative nicht zu
treffend seien. Trotz dieser rechtlichen 
Bedenken spricht sich Oberbürgermeister 
Dr. Eckart Würzner in der Stadtblatt-
Ausgabe vom 19. Mai 2010 für einen 
Bürgerentscheid aus: „Wenn 18.000 Hei
delberginnen und Heidelberger einen 
Bürgerentscheid in Sachen Stadthallen
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Erweiterung wünschen, kann es für mich 
als von diesen Bürgerinnen und Bürgern 
gewähltes Stadtoberhaupt nur eine Ant
wort geben: Die Bürgerschaft soll die 
Möglichkeit zur direkten demokratischen 
Mitbestimmung bekommen.“ 

3.3	 Bürgerentscheid 

Am 20. Mai 2010 erklärt der Gemein
derat das eingereichte Bürgerbegehren 
gegen die geplante Stadthallen-
Erweiterung mehrheitlich für zulässig. Als 
Abstimmungstermin für den Bürgerent
scheid wird der 25. Juli 2010 festgelegt. 
Die wahlberechtigten Bürger sind aufge
fordert, die folgende Frage mit Ja oder 
Nein zu beantworten: „Soll die Stadt Hei
delberg einen Anbau oder Neubau für ein 
erweitertes Kongresszentrum an der 
Stadthalle errichten?“ 

Neben der städtischen Homepage in
formiert das Stadtblatt – Amtsanzeiger 
der Stadt Heidelberg – in zwei Sonderbei
lagen über Ablauf und Hintergründe des 
Bürgerentscheids sowie die unterschiedli
chen Positionen zum Erweiterungsbau. 
Darüber hinaus finden zahlreiche Infor
mationsveranstaltungen statt und die lo
kale und überregionale Presse berichtet 
über den Bürgerentscheid. 

4.	 Rechtsgrundlagen 

Dieser Abschnitt benennt und erläutert 
die wesentlichen Rechtsgrundlagen für 
einen Bürgerentscheid. 

4.1	 Wahlgesetze 

Für die Vorbereitung und Durchfüh
rung des Bürgerentscheids am 25. Juli 
2010 waren im Wesentlichen folgende 

Rechtsgrundlagen maßgebend: 

	 Gemeindeordnung (GemO) in der Fas
sung vom 24. Juli 2000 (GBL S. 582, 
ber. S. 698), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 4. Mai 2009 (GBL S. 185). 

	 Kommunalwahlgesetz (KomWG) in 
der Fassung vom 1. September 1983 
(GBL S. 429), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 18. November 2008 (GBL 
S. 385). 

	 Kommunalwahlordnung (KomWO) in 
der Fassung vom 2. September 1983 
(GBL S. 459), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 25. November 2008 
(GBL S. 417). 

4.2	 Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheid in 
Baden-Württemberg 

§ 21 der Gemeindeordnung in Baden-
Württemberg legt das Verfahren bei Bür
gerbegehren und Bürgerentscheiden fest. 
Nach Absatz 1 kann der Gemeinderat mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
Stimmen aller Mitglieder beschließen, 
dass eine Angelegenheit des Wirkungs
kreises der Gemeinde, für die der Ge
meinderat zuständig ist, der Entscheidung 
der Bürger unterstellt wird (Bürgerent
scheid). 

Nach Absatz 3 können auch die Bürger 
einen Bürgerentscheid beantragen (Bür
gerbegehren). Richtet sich das Bürgerbe
gehren gegen einen Beschluss des Ge
meinderats, muss es innerhalb von sechs 
Wochen nach der Bekanntgabe des Be
schlusses eingereicht werden. Das Bür
gerbegehren muss die zur Entscheidung 
zu bringende Frage, eine Begründung 
und einen nach den gesetzlichen Bestim
mungen durchführbaren Vorschlag für 
die Deckung der Kosten der verlangten 
Maßnahme enthalten. Bei Gemeinden mit 
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mehr als 100.000 Einwohnern, aber nicht 
mehr als 200.000 Einwohnern, muss das 
Bürgerbegehren mindestens von 10.000 
Bürgern unterzeichnet sein. Nach § 21 
der GemO, Absatz 4, entscheidet der 
Gemeinderat über die Zulässigkeit eines 
Bürgerbegehrens. Nach § 21 der GemO, 
Absatz 6, ist bei einem Bürgerentscheid 
die gestellte Frage in dem Sinne entschie
den, in dem sie von der Mehrheit der gül
tigen Stimmen beantwortet wurde, so
fern diese Mehrheit mindestens 25 Pro
zent der Stimmberechtigten beträgt. Bei 
Stimmengleichheit gilt die Frage als mit 
Nein beantwortet. Wird die erforderliche 
Mehrheit nicht erreicht, hat der Gemein
derat die Angelegenheit zu entscheiden.  

Beim Bürgerentscheid am 25. Juli 2010 
in Heidelberg betrug das notwendige 
Quorum 25.310 Stimmen. 

4.3	 Wahlberechtigung 

Nach § 14 der Gemeindeordnung für 
das Land Baden-Württemberg sind die 
Bürger der Gemeinde im Rahmen der 
Gesetze zu den Gemeindewahlen wahl
berechtigt und haben das Stimmrecht in 
sonstigen Gemeindeangelegenheiten. 
Ausgeschlossen vom Wahlrecht und vom 
Stimmrecht sind Bürger, die infolge Rich
terspruchs in der Bundesrepublik 
Deutschland das Wahlrecht oder Stimm
recht nicht besitzen, und/oder für die zur 
Besorgung aller ihrer Angelegenheiten ein 
Betreuer nicht nur durch einstweilige An
ordnung bestellt ist. 

Bürger der Gemeinde ist, wer Deut
scher im Sinne von Artikel 116 des 
Grundgesetzes ist oder die Staatsangehö
rigkeit eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union besitzt (Unionsbür
ger), das 18. Lebensjahr vollendet und 
seit mindestens drei Monaten in der Ge

meinde seine Hauptwohnung hat (§ 12 
der GemO). Für den Bürgerentscheid am 
25. Juli 2010 war der Stichtag für die 
Dreimonatsfrist der 25. April 2010. 

4.4	 Formale Voraussetzung 
und Ausübung des 
Wahlrechts 

Nach § 5 des KomWG kann nur der 
Wahlberechtigte wählen, der in ein Wäh
lerverzeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat. Dazu wurden die Wahl
berechtigten gemäß § 3 Absatz 1 der 
Kommunalwahlordnung in nach Wahlbe
zirken getrennte Wählerverzeichnisse 
aufgenommen. Das Wählerverzeichnis für 
den Bürgerentscheid am 25. Juli 2010 
wies 101.237 Bürger als stimmberechtigt 
aus. 

4.5	 Gestaltung 
des Stimmzettels 

Für die Gestaltung des Stimmzettels 
gilt § 52, Absatz 2, Sätze 1 und 2 der 
KomWO. Danach muss der Stimmzettel 
die Frage, zu der die Bürger gehört wer
den, enthalten. Sie muss so gefasst sein, 
dass sie mit „Ja“ oder „Nein“ beantwor
tet werden kann und den Willen des Ab
stimmenden klar zum Ausdruck bringt. 
Beim Bürgerentscheid am 25. Juli 2010 in 
Heidelberg lautete die Frage: „Soll die 
Stadt Heidelberg einen Anbau oder Neu
bau für ein erweitertes Kongresszentrum 
an der Stadthalle errichten?“  

Abbildung 2 zeigt ein verkleinertes 
Faksimile des amtlichen Stimmzettels. 
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Abbildung 2: Verkleinertes Faksimile des amtlichen Stimmzettels 
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4.6	 Wahlkreiseinteilung 

Für den Bürgerentscheid am 25. Juli 
2010 wurde das Stadtgebiet Heidelberg 
in 73 Wahlbezirke eingeteilt. Es gab 59 
Urnenwahlbezirke und 14 Briefwahlbezir
ke. Eine Übersicht zur Wahlkreiseinteilung 
der Stadt Heidelberg gibt Karte 1. 

5.	 Beteiligung 

Beim Bürgerentscheid am 25. Juli 2010 
waren insgesamt 101.237 Personen 
stimmberechtigt. 39.346 Bürger haben an 
der Abstimmung teilgenommen; dies ent
spricht einer Beteiligung von 38,9 Pro
zent. Hiervon machten 8.553 (21,7 %) 
durch Briefwahl von ihrem Wahlrecht 
Gebrauch. Die Wahlbeteiligung lag deut
lich über dem erforderlichen Mindestquo
rum von 25 Prozent. 

Damit haben sich beim Bürgerent
scheid Stadthalle deutlich mehr Bürger 
beteiligt als bei der Abstimmung zum 
Verkauf der 610 sozialgebundenen Woh
nungen in der Emmertsgrundpassage. 
Beim Bürgerentscheid Emmertsgrund 
2008 hatten insgesamt 22.524 von 
100.675 Wahlberechtigten ihre Stimme 
abgegeben. Die Beteiligung lag bei 22,4 
Prozent. Damals wurde das erforderliche 
25-Prozent-Quorum schon bei der Wahl
beteiligung nicht erreicht.  

Eine höhere Wahlbeteiligung ist bei der 
Kommunalwahl 2009 zu verzeichnen. 
Von 100.554 Wahlberechtigten machten 
49.023 von ihrem Stimmrecht Gebrauch. 
Die Wahlbeteiligung lag bei 48,8 Prozent. 

Abbildung 3 informiert über die Wahl
beteiligung beim Bürgerentscheid Stadt-
halle 2010, der Kommunalwahl 2009 und 
dem Bürgerentscheid Emmertsgrund 
2008. 

5.1	 Beteiligung 
nach Stadtteilen 

Wie Abbildung 4 zeigt, variiert die Betei
ligung am Bürgerentscheid Stadthalle 
2010 erheblich zwischen den einzelnen 
Stadtteilen. Die höchste Beteiligung ist im 
Stadtteil Schlierbach zu verzeichnen (47,3 
Prozent), die geringste Beteiligung im 
Stadtteil Emmertsgrund (19,7). Dies ent
spricht einer Differenz von 27,6 Punkten. 

In sieben der 14 Stadtteile lag die Be
teiligung über 40 Prozent. Dies waren 
Schlierbach (47,3 Prozent), Altstadt (46,2 
Prozent), Weststadt (44,4 Prozent), Süd
stadt (43,4 Prozent), Handschuhsheim 
(43,5 Prozent), Neuenheim (47,0 Prozent) 
und Ziegelhausen (45,6 Prozent). Zwi
schen 30 und 40 Prozent lag die Beteili
gung in Bergheim (32,9 Prozent), Rohr
bach (34,6 Prozent), Kirchheim (30,9 Pro
zent), Pfaffengrund (33,8 Prozent) und 
Wieblingen (37,8 Prozent). In Boxberg 
beteiligten sich 25,4 Prozent der Abstim
mungsberechtigten. Der Anteil der Brief
wähler schwankt zwischen 17,1 Prozent 
im Pfaffengrund und 28,9 Prozent in der 
Altstadt. 

Vergleicht man die Beteiligung beim 
Bürgerentscheid Stadthalle 2010 mit der 
Beteiligung bei den Kommunalwahlen 
2009, dann war die Beteiligung bei den 
Kommunalwahlen in allen Stadtteilen 
höher. Die größte Differenz zeigt sich im 
Stadtteil Kirchheim (12,2 Prozent). In fünf 
der 14 Stadtteile lag die Differenz bei 
weniger als zehn Prozentpunkten: Alt
stadt (3,1 Punkte), Schlierbach (5,4 Punk
te), Boxberg (6,5 Punkte), Wieblingen (9,0 
Punkte) und Pfaffengrund (9,4 Punkte). 

Die Unterschiede zwischen den Stadt
teilen sind allerdings bei einem Vergleich 
der Bürgerentscheide Stadthalle 2010 
und Emmertsgrund 2008 noch größer. 
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Karte 1: Wahlbezirkseinteilung beim Bürgerentscheid Stadthalle 2010 
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Abbildung 3: Wahlbeteiligung beim Bürgerentscheid Stadthalle 2010, Kommunalwahl 2009 und Bür
gerentscheid Emmertsgrund 2008 
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Abbildung �: Wahlbeteiligung beim Bürgerentscheid Stadthalle 2010, Kommunalwahl 2009 
und Bürgerentscheid Emmertsgrund 2008 nach Stadtteilen und Gesamt 
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Im Stadtteil Emmertsgrund lag die Be
teiligung beim Bürgerentscheid 2008 um 
11,5 Punkte höher als bei der Abstim
mung um die Erweiterung der Stadthalle, 
im Stadtteil Boxberg um 0,4 Punkte. Da
gegen lag in allen anderen Stadtteilen die 
Beteiligung beim Bürgerentscheid 2010 
deutlich höher als bei der Abstimmung 
2008. In fünf Stadtteilen (Ziegelhausen, 
Neuenheim, Weststadt, Altstadt und 
Schlierbach) beträgt der Unterscheid über 
20 Prozentpunkte, in sieben Stadtteilen 
zwischen zehn und 20 Punkte. 

Die Diskussion um die Erweiterung der 
Stadthalle hatte eine deutliche größere 
Mobilisierung zur Folge als die Abstim
mung über den Verkauf der 610 sozial
gebundenen Wohnungen in der Em
mertsgrundpassage. 

5.2	 Beteiligung 
nach Wahlbezirken 

Karte 2 informiert über die Beteiligung 
beim Bürgerentscheid 2010 nach Wahl
bezirken (ohne Briefwahl). Die geringste 
Beteiligung lässt sich mit 13,8 Prozent im 
Bezirk 013-02 (Emmertsgrund) nachwei
sen, die höchste mit 45,4 Prozent im Be
zirk 004-04 (Weststadt). 

In neun der 59 Urnenwahlbezirke liegt 
die Beteiligung unter 25 Prozent: 013-02 
(13,8 Prozent), 013-01 (15,9 Prozent), 
012-01 (21,0 Prozent), 006-04 (21,8 Pro
zent), 007-03 (22,5 Prozent) 007-04 (22,8 
Prozent), 004-03 (22,9 Prozent), 002-02 
(24,6 Prozent) und 003-01 (24,8 Prozent). 

In den Bezirken 014-02 (41,0 Prozent), 
011-04 (41,8 Prozent), 002-05 (43,2 Pro-

Karte 2: Wahlbeteiligung beim Bürgerentscheid Stadthalle 2010 nach Wahlbezirken 
(ohne Briefwahl) 
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zent), 004-06 (44,5 Prozent) und 004-04 
(45,4 Prozent) über der 40-Prozent-
Marke. 

Nicht nur zwischen den Stadtteilen, 
sondern auch zwischen den Urnenwahl
bezirken innerhalb eines Stadtteils finden 
sich erhebliche Unterschiede in der Betei
ligung beim Bürgerentscheid 2010 Stadt-
halle. 

Die stärkste Variation findet sich in der 
Weststadt. Im Bezirk 004-04 lag die Betei
ligung bei 45,4 Prozent, in Bezirk 004-03 
lediglich bei 22,9 Prozent. Dies entspricht 
einer Differenz von 22,5 Punkten. 18,6 
Punkte beträgt die Differenz zwischen 
den Urnenwahlbezirken 002-05 (43,2 
Prozent) und 002-02 (24,6 Prozent) in der 
Altstadt. Zweistellige Unterschiede zwi
schen den Wahlbezirken lassen sich auch 
in den Stadtteilen Rohrbach (12,5 Punk
te), Wieblingen (10,0 Punkte), 

Handschuhsheim (10,5 Punkte) und 
Neuenheim (15,8 Prozent) nachweisen.  

Dagegen unterscheidet sich die Beteili
gung in den beiden Urnenwahlbezirken in 
der Südstadt nur marginal. Im Bezirk 005
01 liegt die Beteiligung bei 34,8 Prozent, 
im Bezirk 005-02 bei 33,9 Prozent. Die 
Differenz beträgt 0,9 Punkte.  

Auch in den Stadtteilen Bergheim (1,5 
Punkte), Pfaffengrund (2,4 Punkte) und 
Emmertsgrund (2,1 Punkte) liegt die Vari
ation unter fünf Prozentpunkten. Etwas 
stärkere Unterschiede lassen sich in den 
Stadtteilen Kirchheim (8,2 Punkte) und 
Ziegelhausen (7,9 Punkte) belegen. In 
Schlierbach und Boxberg gab es nur einen 
Urnenwahlbezirk und folglich auch keine 
Variation. 

Abbildung 5 zeigt die Differenz der 
höchsten und geringsten Beteiligung für 
jeden Stadtteil. 

Abbildung 5: Differenz der höchsten und geringsten Wahlbeteiligung der Urnen-Wahlbezirke 
nach Stadtteilen (Unterschiede in Prozentpunkten) 
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6.	 Ergebnis 

Beim Bürgerentscheid Stadthalle 2010 
haben sich 39.346 von 101.237 Wahlbe
rechtigten beteiligt. Von den 39.235 gül
tigen abgegebenen Stimmen votierten 
12.911 Personen (32,9 Prozent) für einen 
Anbau oder Neubau an der Stadthalle, 
26.324 Wahlberechtigte (67,1 Prozent) 
lehnten dies ab. Mit 69,2 Prozent war die 
Ablehnung in den Briefwahlbezirken 
leicht höher als in den Urnenwahlbezirken 
(66,5 Prozent). Dieser Abschnitt betrach
tet das Abstimmungsverhalten nach 
Stadtteilen und Wahlbezirken. 

6.1	 Gültige und 
ungültige Stimmen 

Von 39.346 abgegeben Stimmen waren 
39.235 gültig (99,7 Prozent), 111 waren 
ungültig (0,3 Prozent). Keine ungültigen 
Stimmen gab es im Stadtteil Schlierbach. 
In absoluten Zahlen gab es die meisten 
ungültigen Stimmen im Stadtteil 
Neuenheim (20), prozentual gesehen im 
Stadtteil Boxberg (0,8 Prozent). Beim Bür
gerentscheid Emmertsgrund 2008 betrug 
der Anteil ungültiger Stimmen ebenfalls 
0,3 Prozent. 

6.2	 Stimmenanteile 
nach Stadtteilen  

Von 39.235 gültigen Stimmen entfal
len 12.911 (32,9 Prozent) auf „Ja“ und 
26.324 auf „Nein“. Mit anderen Worten: 
Eine deutliche Zwei-Drittel-Mehrheit hat 
sich beim Bürgerentscheid gegen eine 
Erweiterung der Stadthalle ausgespro
chen. 

Wie Abbildung 6 zeigt, liegt in allen 
Stadtteilen der Anteil der „Nein“
Stimmen deutlich über 50 Prozent. Mit 

76,8 Prozent haben sich die Wahlberech
tigten in der Altstadt am deutlichsten ge
gen die Erweiterung der Stadthalle ausge
sprochen. Knapp dahinter rangieren die 
Stadtteile Bergheim (74,8 Prozent) und 
Weststadt (72,9 Prozent). 

In zehn Stadtteilen liegt der Anteil der 
„Nein“-Stimmen zwischen 60 und 70 
Prozent. Die geringste Ablehnung gegen 
die Erweiterung ist im Stadtteil Ziegelhau
sen nachzuweisen. Dort haben 58,8 Pro
zent der Bürger mit „Nein“ gestimmt. 

Die Ergebnisse zeigen, dass zwar in al
len Stadtteilen eine deutlich ablehnende 
Bewertung der Erweiterung der Stadtteile 
überwiegt, aber zwischen den Stadtteilen 
finden sich deutliche Niveauunterschiede. 
In der Altstadt findet sich eine Drei
Viertel-Mehrheit, in Ziegelhausen ist die 
Ablehnung rund 18 Prozentpunkte nied
riger. Eine Erklärung für diese Niveauun
terschiede ist sicherlich die unmittelbare 
Betroffenheit. Die Anwohner in der Alt
stadt wären von einer Erweiterung bzw. 
einem Anbau der Stadthalle zweifellos 
stärker betroffen als die Bürger im Stadt
teil Ziegelhausen. 

6.3	 Stimmenanteile 
nach Wahlbezirken 

Die Betrachtung des Abstimmungsver
haltens auf Wahlbezirksebene lässt nur 
ein Fazit zu. Der Anbau bzw. Neubau für 
ein erweitertes Kongresszentrum an der 
Stadthalle wird durchweg abgelehnt. In 
keinem der 59 Urnenwahlbezirke und 14 
Briefwahlbezirken findet sich eine Mehr
heit für die Erweiterung. Der Anteil der 
„Nein“-Stimmen liegt zwischen 53,2 und 
78,5 Prozent. 

In acht der 73 Wahlbezirke liegt die 
Ablehnung unter 60 Prozent, in 23 Wahl
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Abbildung 6: Anteil der Stimmen, die eine Erweiterung der Stadthalle ablehnen, nach Stadtteilen 
(Angaben in Prozent) 
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bezirken dagegen über 70 Prozent. In den 
restlichen Bezirken liegt der Anteil der 
Nein-Stimmen zwischen 60 und 70 Pro
zent. 

Die Ablehnung der Heidelberger ist 
eindeutig, lediglich das Niveau dieser Ab
lehnung variiert zwischen den Wahlbezir
ken. 

In allen sieben Wahlbezirken der Alt
stadt liegt die Ablehnung bei über 70 
Prozent, im Wahlbezirk 002-03 erreicht 
sie mit 78,5 Prozent das höchste Ausmaß. 

Relativ geringe Anteile an Nein-
Stimmen – aber immer noch deutliche 
Ablehnung – lassen sich im Stadtteil Zie
gelhausen nachweisen. In fünf der acht 
Wahlbezirke liegt der Anteil der „Nein“
Stimmen unter 60 Prozent. In den Bezir
ken 014-01 bei 62,4 Prozent und im 
Wahlbezirk 014-05 bei 64,4 Prozent. 

Insgesamt ist das Abstimmungsverhal
ten zwischen den Wahlbezirken innerhalb 
eines Stadtteils homogener als die Wahl
beteiligung. Lediglich in Rohrbach, Kirch
heim und Ziegelhausen liegt die Differenz 
im zweistelligen Bereich. 

Bis auf die Altstadt, Südstadt, Kirch
heim und Emmertsgrund liegen die Antei
le der „Nein“-Stimmen in den Briefwahl
bezirken über denen des Stadtteilergeb
nisses. In der Weststadt, Wieblingen und 
Handschuhsheim ist dieser Anteil der 
höchste aller Wahlbezirke. 

Abbildung 7 stellt die Differenz zwi
schen dem Anteil der geringsten und dem 
Anteil der höchsten „Nein“-Stimmen in 
den Wahlbezirken nach Stadtteilen dar. 

Karte 3 zeigt die Anteile der „Nein“
Stimmen beim Bürgerentscheid nach 
Wahlbezirken, Karte 4 die Anteile der 
„Ja“-Stimmen (jeweils ohne Briefwahl). 
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Karte 3: Anteile der „Nein“-Stimmen beim Bürgerentscheid nach Wahlbezirken (ohne Briefwahl) 
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Karte 4: Anteile der „Ja“-Stimmen beim Bürgerentscheid nach Wahlbezirken (ohne Briefwahl) 
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Abbildung 7: Differenz der Anteile der Nein-Stimmen der Wahlbezirke nach Stadtteilen 
(Unterschiede in Prozentpunkten) 
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6.4 25-Prozent-Quorum 

Im Gegensatz zu einer normalen Wahl 
ist bei einem Bürgerentscheid die Stim
menmehrheit nicht ausreichend, um zu 
einem verbindlichen Ergebnis zu kom
men. Für die Gültigkeit eines Bürgerent
scheids müssen mindestens 25 Prozent 
der Wahlberechtigten entweder für „Ja“ 
oder für „Nein“ stimmen. Der Bürgerent
scheid Emmertsgrund 2008 scheiterte – 
trotz einer Zustimmung von 82,3 Prozent 
– an diesem Mindestquorum. Damals hat
ten sich nur 22.524 Personen an der Ab
stimmung beteiligt. 

Beim Bürgerentscheid Stadthalle 2010 
lag das notwendige Mindestquorum bei 
25.310 Stimmen. Insgesamt hatten sich 
39.346 Personen am Bürgerentscheid 
beteiligt. Davon stimmten 12.911 Bürger 

für den Anbau bzw. die Erweiterung, 
26.324 Personen lehnten dies ab. Damit 
wurde das notwendige Quorum um 
1.014 Stimmen übertroffen. Der Bürger-
entscheid hat damit die Wirkung eines 
endgültigen Beschlusses des Gemeinde
rats. Er kann innerhalb von drei Jahren 
nur durch einen neuen Bürgerentscheid 
abgeändert werden. 

Abbildung 8 setzt den Anteil der 
„Nein“-Stimmen in Bezug zur Anzahl der 
Wahlberechtigten je Stadtteil. Dabei zeigt 
sich, dass das erforderliche Mindestquo
rum nicht in jedem Stadtteil erreicht wur
de. In acht der 14 Stadtteile liegt der An
teil über den notwendigen 25 Prozent, in 
sechs Stadtteilen darunter. 
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Abbildung 8: Anteil der „Nein“-Stimmen an den Wahlberechtigten nach Stadtteilen  
(Angaben in Prozent) 
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Roter Balken = Mindestquorum nicht erfüllt. Grüner Balken = Mindestquorum erfüllt. 

7.	 Zusammenfassende 
Bewertung 

Beim zweiten Bürgerentscheid haben sich 
38,9 Prozent der wahlberechtigten Bürge
rinnen und Bürger beteiligt. Das sind 
deutlich mehr als beim Bürgerentscheid 
Emmertsgrund im Juni 2008 (22,4 Pro
zent). 

Wenn ein Bürgerentscheid in einer Groß
stadt erfolgreich zustande kommen soll, 
muss die Frage, über die abgestimmt 
wird, für alle Bürger sichtbar und ab
schätzbar sein. Dies war bei der Frage 
über die Erweiterung der Stadthalle deut
lich eher der Fall als beim Bürgerentscheid 
Emmertsgrund 2008. 

Beim Bürgerentscheid Stadthalle haben 
sich von 39.346 Wählern 26.324 gegen 
die Erweiterung der Stadthalle ausgespro
chen. Dies entspricht einer Ablehnung 
von 67,1 Prozent. Das erforderliche 25
Prozent-Mindestquorum lag bei 25.310 
Stimmen und wurde damit um 1.014 
Stimmen übertroffen. 

Der Bürgerentscheid hat damit die 
Wirkung eines endgültigen Beschlusses 
des Gemeinderats. Der Gemeinderat hat 
am 28. Juli 2010 das amtliche Endergeb
nis zur Kenntnis genommen. Die Umset
zung der Stadthallen-Erweiterung ist mit 
dem Ergebnis gestoppt. 
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Anhang: Ergebnisse in den einzelnen Wahlbezirken 

Wahlbezirk/ 

Stadtteil 

Wahlbe

rechtigte 

Wähler Wahl

betei

ligung 

ungültige 

Stimmen 

gültige 

Stimmen 

davon entfielen auf: 

JA NEIN 

abs. in % abs. in % 

001-01 

001-90 

2.429 

0 

872 

276 

35,9 

0 

0 

0 

872 

276 

286 32,80 

81 29,35 

586 67,20 

195 70,65 

Schlierbach 2.429 1.148 47,3 0 1.148 367 31,97 781 68,03 

002-01 

002-02 

002-03 

002-04 

002-05 

002-06 

002-90 

1.092 

1.445 

1.491 

1176 

1243 

1178 

0 

367 

355 

427 

450 

537 

370 

1.019 

33,6 

24,6 

28,6 

38,3 

43,2 

31,4 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

366 

355 

427 

450 

537 

370 

1.014 

83 22,68 

102 28,73 

92 21,55 

106 23,56 

126 23,46 

89 24,05 

218 21,50 

283 77,32 

253 71,27 

335 78,45 

344 76,44 

411 76,54 

281 75,95 

796 78,50 

Altstadt 7.625 3.525 46,2 6 3.519 816 23,19 2.703 76,81 

003-01 

003-02 

003-90 

2.488 

2.510 

0 

616 

660 

369 

24,8 

26,3 

0 

0 

4 

1 

616 

656 

368 

156 25,32 

178 27,13 

79 21,47 

460 74,68 

478 72,87 

289 78,53 

Bergheim 4.998 1.645 32,9 5 1.640 413 25,18 1.227 74,82 

004-01 

004-02 

004-03 

004-04 

004-05 

004-06 

004-07 

004-08 

004-90 

1.107 

1.101 

1.283 

1.108 

1.160 

1.076 

1.022 

1.760 

0 

374 

389 

294 

503 

426 

479 

389 

498 

914 

33,8 

35,3 

22,9 

45,4 

36,7 

44,5 

38,1 

28,3 

0 

0 

1 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

374 

388 

292 

502 

425 

478 

389 

498 

914 

128 34,22 

89 22,94 

77 26,37 

151 30,08 

136 32,00 

124 25,94 

105 26,99 

140 28,11 

204 22,32 

246 65,78 

299 77,06 

215 73,63 

351 69,92 

289 68,00 

354 74,06 

284 73,01 

358 71,89 

710 77,68 

Weststadt 9.617 4.266 44,4 6 4.260 1.154 27,09 3.106 72,91 

005-01 

005-02 

005-90 

1.984 

1.195 

0 

691 

405 

283 

34,8 

33,9 

0 

4 

2 

2 

687 

403 

281 

234 34,06 

136 33,75 

99 35,23 

453 65,94 

267 66,25 

182 64,77 

Südstadt 3.179 1.379 43,4 8 1.371 469 34,21 902 65,79 

006-01 

006-02 

006-03 

006-04 

006-05 

006-90 

2.064 

2.213 

1.951 

2.042 

2.888 

0 

707 

638 

495 

445 

811 

769 

34,3 

28,8 

25,4 

21,8 

28,1 

0 

1 

2 

1 

0 

2 

2 

706 

636 

494 

445 

809 

767 

211 29,89 

211 33,18 

156 31,58 

166 37,30 

333 41,16 

262 34,16 

495 70,11 

425 66,82 

338 68,42 

279 62,70 

476 58,84 

505 65,84 

Rohrbach 11.158 3.865 34,6 8 3.857 1.339 34,72 2.518 65,28 

007-01 

007-02 

007-03 

007-04 

007-05 

007-06 

007-90 

2.110 

2.353 

1.985 

2.152 

2.223 

1.038 

0 

561 

605 

446 

490 

602 

318 

645 

26,6 

25,7 

22,5 

22,8 

27,1 

30,6 

0 

4 

4 

4 

1 

0 

2 

2 

557 

601 

442 

489 

602 

316 

643 

226 40,57 

198 32,95 

171 38,69 

167 34,15 

222 36,88 

90 28,48 

238 37,01 

331 59,43 

403 67,05 

271 61,31 

322 65,85 

380 63,12 

226 71,52 

405 62,99 

Kirchheim 11.861 3.667 30,9 17 3.650 1.312 35,95 2.338 64,05 

008-01 

008-02 

008-03 

008-90 

2.103 

2.055 

1.730 

0 

568 

605 

476 

340 

27,0 

29,4 

27,5 

0 

0 

1 

2 

2 

568 

604 

474 

338 

217 38,20 

176 29,14 

161 33,97 

101 29,88 

351 61,80 

428 70,86 

313 66,03 

237 70,12 

Pfaffengrund 5.888 1.989 33,8 5 1.984 655 33,01 1.329 66,99 
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Noch: Ergebnisse in den einzelnen Wahlbezirken 

Wahlbezirk/ 

Stadtteil 

Wahlbe

rechtigte 

Wähler Wahl

betei

ligung 

ungültige 

Stimmen 

gültige 

Stimmen 

davon entfielen auf: 

JA NEIN 

abs. in % abs. in % 

009-01 
009-02 
009-03 
009-04 
009-90 

2.097 
1.223 
2.117 
1.626 

0 

670 
453 
624 
439 
482 

32,0 
37,0 
29,5 
27,0 

0 

1 
0 
1 
1 
1 

669 
453 
623 
438 
481 

259 38,71 
137 30,24 
225 36,12 
136 31,05 
142 29,52 

410 
316 
398 
302 
339 

61,29 
69,76 
63,88 
68,95 
70,48 

Wieblingen 7.063 2.668 37,8 4 2.664 899 33,75 1.765 66,25 
010-01 
010-02 
010-03 
010-04 
010-05 
010-06 
010-90 

2.804 
2.402 
2.224 
2.332 
2.293 
1.164 

0 

821 
772 
818 
762 
810 
463 

1.307 

29,3 
32,1 
36,8 
32,7 
35,3 
39,8 

0 

4 
0 
2 
3 
1 
2 
1 

817 
772 
816 
759 
809 
461 

1.306 

272 33,29 
258 33,42 
282 34,56 
278 36,63 
288 35,60 
138 29,93 
425 32,54 

545 
514 
534 
481 
521 
323 
881 

66,71 
66,58 
65,44 
63,37 
64,40 
70,07 
67,46 

Handschuhsheim 13.219 5.753 43,5 13 5.740 1.941 33,82 3.799 66,18 
011-01 
011-02 
011-03 
011-04 
011-05 
011-06 
011-90 

1.166 
1.958 
1.164 
1.946 
1.925 
1.595 

0 

381 
725 
461 
814 
615 
415 

1.175 

32,7 
37,0 
39,6 
41,8 
31,9 
26,0 

0 

1 
5 
1 
2 
1 
4 
6 

380 
720 
460 
812 
614 
411 

1.169 

138 36,32 
248 34,44 
163 35,43 
288 35,47 
207 33,71 
152 36,98 
393 33,62 

242 
472 
297 
524 
407 
259 
776 

63,68 
65,56 
64,57 
64,53 
66,29 
63,02 
66,38 

Neuenheim 9.754 4.586 47,0 20 4.566 1.589 34,80 2.977 65,20 
012-01 
012-90 

2.938 
0 

616 
129 

21,0 
0 

5 
0 

611 
129 

236 38,63 
49 37,98 

375 
80 

61,37 
62,02 

Boxberg 2.938 745 25,4 5 740 285 38,51 455 61,49 
013-01 
013-02 
013-90 

2.558 
1.837 

0 

407 
253 
205 

15,9 
13,8 

0 

1 
2 
0 

406 
251 
205 

160 39,41 
98 39,04 
82 40,00 

246 
153 
123 

60,59 
60,96 
60,00 

Emmertsgrund 4.395 865 19,7 3 862 340 39,44 522 60,56 
014-01 
014-02 
014-03 
014-04 
014-05 
014-06 
014-07 
014-90 

1.181 
936 

1.171 
1.024 
919 

1.014 
868 

0 

421 
384 
427 
378 
360 
336 
299 
640 

35,6 
41,0 
36,5 
36,9 
39,2 
33,1 
34,4 

0 

1 
0 
0 
6 
0 
1 
0 
3 

420 
384 
427 
372 
360 
335 
299 
637 

158 37,62 
154 40,10 
195 45,67 
174 46,77 
128 35,56 
142 42,39 
126 42,14 
255 40,03 

262 
230 
232 
198 
232 
193 
173 
382 

62,38 
59,90 
54,33 
53,23 
64,44 
57,61 
57,86 
59,97 

Ziegelhausen 7.113 3.245 45,6 11 3.234 1.332 41,19 1.902 58,81 
Heidelberg 101.237 39.346 38,9 111 39.235 12.911 32,91 26.324 67,09 
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